
 
 
 
 
 

Ergeht an alle Kärntner 
Rauchfangkehrermeisterinnen und 
Rauchfangkehrermeister 

 
 
 
 
 
 

Landesinnung der Rauchfangkehrer 
Europaplatz 1 | 9021 Klagenfurt/WS 

T 05 90 90 4 – 100, 105, 106 
W wko.at/ktn/rauchfangkehrer 

E innungsgruppe6@wkk.or.at 
 
 

Klagenfurt, 22. Mai 2025 
125A/Mag Ze/Su 

 
 

EINLADUNG  
zur Fachgruppentagung der Rauchfangkehrer 
 

TERMIN: Donnerstag, 26. Juni 2025 

B E G I N N :  1 5 . 3 0  Uhr 

O R T :  Stift St. Georgen am Längsee 
Schloßallee 6, 9313 St. Georgen am Längsee 

 

 
 

TAGESORDNUNG: 
 

1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung der Tagesordnung 
2. Verlesen und Genehmigen des Protokolls der letzten Fachgruppentagung 
3. Bericht des Landesinnungsmeisters / Bericht aus der Landesinnung 
4.   Berichte des Landeslehrlingswartes und des technischen Landesinnungswartes 
5. Feuerwehreinsätze zu denen Rauchfangkehrer gerufen wird – Kostenersatz  
6. Delegierung der Fachgruppentagung an den Fachgruppenausschuss gemäß § 65 WKG über die 

Beschlussfassung von Voranschlag, Rechnungsabschluss und Nachtragsvoranschlag der 
Fachgruppe 

7. Beschlussfassung über die Grundumlage 2026 (jährliche Beschlussfassung erforderlich,  
für 2026 keine Änderung der GU geplant)  

8. Allfälliges 
 

 
 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 
 

Freundliche Grüße 
 
              
Peter Bauer Mag. Manfred Zechner 
Innungsmeister Innungsgeschäftsführer 
 
 
 
 
Die Fachgruppentagung ist nicht öffentlich. Für juristische Personen sowie Offene Handelsgesellschaften und 
Kommanditgesellschaften kann nur der mit Firmenvollmacht ausgestattete Vertreter an der Tagung teilnehmen. Eine 
Vertretung verhinderter Fachgruppenmitglieder ist gem. § 62 Abs. 4 WKG unzulässig. 
 


